
 
DER KREISTAG NORDHAUSEN Nordhausen, den 09.03.2015 

  

 

Vorlage zum Beschluss Nr. 142/15 

Vorlage wurde ohne/mit .................... Änderungen am ................... zum Beschluss erhoben 

Vorlage wurde am ...................... abgelehnt; Vorlage wurde am ................... zurückgezogen 

   
1. Bezeichnung der Beschlussvorlage Bildung eines Runden Tisches 
   

   
2. Einreicher Fraktion DIE LINKE., CDU-Fraktion 
   

   
3. Begründung der Zuständigkeit des Kreistages 

(Aufgrund welcher gesetzlichen Bestimmungen wur-
de die Beschlussvorlage erarbeitet?) 

§ 101 (3) ThürKO 

   

   
4. Welche Beschlüsse müssen aufgrund der o.g. Be-

schlussvorlage aufgehoben bzw. ergänzt werden? 
 513/13 

   

   
5. a) Mit welchem Personenkreis wurde die Be-

schlussvorlage beraten (Datum) 
bzw. 

b) mit wem soll sie beraten werden? 

Kreistag Nordhausen 24.03.2015 
 

   

   
6. a) Welches juristische Urteil liegt vor 

bzw. 
b) soll die Beschlussvorlage vor Beschlussfassung 

einem Juristen vorgelegt werden? 

Keins 
 
nein 

   

   
7. Welche absehbaren finanziellen Auswirkungen hat 

die Beschlussvorlage? 
Mit wem soll dies geklärt werden? 

keine 

   

   
8. Welche Terminstellung ist zu beachten? sofort 
   

   
9. Soll der Beschluss veröffentlicht werden? ja 
   

   
10. Verteiler Kreistag 
   

   

11. Stichwort Runder Tisch Südharzer Zechsteingürtel 

   

 
 
 
 
 



Kreistag Nordhausen Nordhausen, den 09.03.2015 
Fraktion DIE LINKE. 
Fraktion CDU 
 

 

 

Beschlussvorlage Nr. 142/15 
   
 
Bildung eines Runden Tisches 
 
 
Der Kreistag Nordhausen beschließt: 
 

 
Die Landkreisverwaltung wird beauftragt, für den Landkreis Nordhausen einen 
„Runden Tisch“ einzurichten und mit den Beteiligten aus Politik, Wirtschaft  und 
ehrenamtlichen Gremien einen Kompromiss  zum Schutz des Südharzer Zech-
steingürtels auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses Nr. 513/13 vom 
26.08.2013 herbeizuführen. 

 
 

Begründung: 
Der Kreistag Nordhausen hat den Schutz des Südharzer Zechsteingürtels beschlossen. 
Dabei darf der Gips-und Anhydritabbau ausschließlich innerhalb der ausgewiesenen 
„Vorranggebiete“ entsprechend des Regionalplanes auf der Grundlage der genehmigten 
Hauptbetriebspläne erfolgen. Eine Erweiterung bzw. zusätzliche Neuverritzung von ab-
bauwürdigen Flächen darf  nicht zugelassen werden. Dennoch ist es erforderlich, mit der 
Gipsindustrie Möglichkeiten auszuloten, die sowohl den Vorgaben des Kreistages als 
auch der Forderung nach Erhalt der Arbeitsplätze entsprechen. 
 
 
 
 
Rainer Bachmann     Egon Primas      
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE.  Fraktionsvorsitzender CDU  
    
 


